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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Keppe lmü 11 er, 'RESCH, WOL=FHRY R­
und Genossen 
an den Bundesminister für land- und Forstwirtschaft 
betreffend Auskünfte zur Wasserrechtsgesetznovelle 1990 und die damit in 
Zusammenhang stehenden Verordnungen 

Zur Zeit sind insgesamt, d.h. inklusive Untergruppen, ca. 60 unterschiedli­
che branchenspezifische Emissionsverordnungen im Gespräch (Allgemeine Emis­
sionsverordnun9, Par. 4/2, Pkt. 1.1 bis 12.2.). 

Nachdem die Unterteilung in verschiedene Branchen - wie sich schon aus der 
großen Anzahl von branchenspezifischen Verordnungen ergibt- sehr diffizil 
ist, muß erwartet werden, daß in sehr vielen Betrieben, insbesondere Groß­
betrieben, verschiedene branchenspezifische Verordnungen parallel Anwen­
dung finden können. 

Es ist zu erwarten, daß solche Betriebe, welche einer Branche gemäß der in 
der Allgemeinen Emissionsverordnung angeführten Unterteilung zugeordnet 
werden können, - quasi als Hilfsbetriebe - Bereiche enthalten, die ihrer­
seits auch Abwasser emittieren und streng genommen einer anderen Branche 
zuzuordnen sind. 

Nachdem der Vollzug der Gesetzesnovelle und der zugehörigen Verordnungen 
in erster Instanz in der Kompetenz der Bundesländer liegt, ist zu befürch­
ten, daß aufgrund unterschiedlicher Einschätzung durch Sachverständige in 
der Heranziehung der branchenspezifischen Regelungen grobe Mißverhältnisse 
im bundesweiten Vergleich hervorgerufen werden. 

Der jeweilige landeshauptmann hat für jene Gewässer einen Sanierungsplan 
zu erstellen, an welchen die in der (derzeit in Erarbeitung befindlichen) 
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Immissionsverordnung genannten Grenzwerte überschritten werden bzw. die 
geforderte Gewässergüte 11 nicht eingehalten wird. Wenn jedoch die Grenz­
werte knapp eingehalten werden, so ist eine zusätzliche Belastung des Vor­
fluters, welche zu einer Überschreitung von in der Immissionsverordnung 
genannten Grenzwerten führen wUrde, unzulässig. 

Zur Festlegung von Abwasseremissionen ist die Beurteilung der dadurch ent­
stehenden Gewässerbelastung u. a. im Sinne der Immissionsverordnung notwen­
dig. 
Grundsätzlich hat der Konsenswerber die Konsensanforderungen zu begründen 
(Stand der Technik der Abwasser emittierenden Anlagen usw.), und die Behör­
de hat die Auswirkungen auf das Gewässer (chemisch-physikalisch-biologisch 
Gewässergütebeurteilung) zu prüfen und demgemäß die Konsenserteilung zu 
gestalten. 

Unte~ Bezugnahme auf die Wasserrechtsgesetznovelle 1990 und die zur Zeit 
im Entwurfstadium befindlichen bzw. teilweise bereits verabschiedeten Emis­
sionsverordnungen (Allgemeine und diverse branchenspezifische) sowie die 
im Entwurfstadium befindliche Immissionsverordnung richten die unterzeich­
neten Abgeordneten an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die 
nachstehende 

A n fra g e 

1. Werden die zukünftigen Verordnungen den Betrieben klar Auskunft geben, 
wann eine Unterteilung nach Branchen sinnvoll und daher durchzuführen 
ist und wann nicht? Ist es denkbar, daß Grenzwerte (zo Bo Anteil der 
Abwasserbelastung eines Hilfsbetriebes, bezogen auf jene des Hauptbe­
triebes oder ähnlich) geschaffen werden, bei deren Unterschreitung kei­
ne Unterteilung der Branchen im zuvor erläuterten Sinn vorgenommen wird? 

2. Wie haben Sanierungsmaßnahmen dann zu erfolgen bzw. welcher Betrieb hat 
diese durchzuführen? Wie soll im Falle einer neuerlichen Betriebsansied­
lung verfahren werden? 
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3. Ist es rechtlich zulässig, daß die Wasserrechtsbehörde im öffentlichen 
Gewässer durchzuführende diesbezügliche Nachweise ausdrücklich, d.h. 
sogar im Bescheid als Auflage festgehalten, vom Konsenswerber fordert, 
selbst wenn dieser den Bedarf der von ihm im Konsensantrag dargelegten 
Emissionen und deren Zulässigkeit aus der Sicht der Emissionsverordnun­
gen bzw. den Stand der Technik nachweist, oder hat die zuständige Behör­
de im Zuge ihrer Prüfung des Konsensansuchens die das Gewässer betref­
fenden Arbeiten zeitgerecht in ihrer Verantwortung durchzuführen oder 
durchführen zu lassen? 
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